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Kreis Segeberg   

Der Landrat 

FD 51.10 

Kita, Jugend, Schule, Kultur 

Hamburger Str. 30 

23795 Bad Segeberg 

 
 
 

Antrag auf Förderung nach der Richtlinie des Kreises Segeberg zur Kita-Investitionsförde-
rung mit Kreismitteln 2022 bis 2028 in Anlehnung an die Umsetzung des Förderprogramms 

des Landes Schleswig-Holstein zur Schaffung von Betreuungsplätzen 
für Kinder unter drei Jahren sowie über drei Jahren bis zum Schuleintritt 

 
Angaben zum Antragsteller und zur Kindertageseinrichtung (bitte vollständig ausfüllen) 
 

   

Name des Antragstellers   Name der Kindertageseinrichtung 

   

Straße  Straße 

   

PLZ, Ort  PLZ, Ort 

   

Ansprechpartner beim Antragsteller  Anzahl der Gesamtplätze in der Einrichtung 

   

Telefon, Fax  Träger der Kindertagesstätte  

   

E-Mail   

 
 
Angaben zum Antragsteller/Zuwendungsempfänger (bitte ankreuzen): 

 

 Träger der o.g. Kindertageseinrichtung nach § 12 Abs. 1 KiTaG als Eigentümer des 

Kita-Gebäudes 

 Träger der o.g. Kindertageseinrichtung nach § 12 Abs. 1 KiTaG als Mieter des Kita-

Gebäudes (es muss nachgewiesen werden, dass der Mietvertrag über einen Zeitraum 

geschlossen ist, der mindestens der Zweckbindungsfrist entspricht.) 

 Angaben zum Eigentümer des Kita-Gebäudes: 

  

Hinweis: Der Eigentümer des Gebäudes muss eine juristische Person sein, deren Zweck Be-
trieb, Bewirtschaftung, Überlassung des Gebäudes für die entsprechende Kindertageseinrich-
tung ist oder der das Gebäude ausschließlich zum Zwecke des Betriebs der Kindertagesein-
richtung erworben hat und unterhält. 

 Standortgemeinde als Bauträger 

 

Absender: 
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Es ist beabsichtigt, die beantragten Mittel nach Maßgabe von Nr. 12 der VV zu § 44 LHO an 

private Investoren weiterzuleiten. 

 

 NEIN 

 JA (Falls zutreffend bitte Name und Adresse des Investoren angeben.) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
Angaben zur Investitionsmaßnahme: 
 
Es ist/sind folgende Investition/en in der o.g. Kindertagesstätte vorgesehen (bitte ankreuzen): 
 

 Schaffung erforderlicher zusätzlicher Betreuungsplätze (Neubaumaßnahmen); erfor-
derlich sind Plätze, die in den Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe aufgenommen werden,  

 Umbau- und Ausbaumaßnahmen (Erweiterungsbaumaßnahmen) zur Schaffung erfor-

derlicher zusätzlicher Betreuungsplätze, 

 Kleine Umbauten zur Schaffung erforderlicher zusätzlicher Betreuungsplätze, 

 
Hinweis:  
Förderfähig ist auch die für die Funktionsfähigkeit des Gebäudes erforderliche Ausstattung, 
soweit es sich dabei um Gegenstände und Anlagen handelt, die für die Nutzung des Gebäudes 
als solches erforderlich und fest mit dem Gebäude verbunden bzw. nicht beweglich sind. Nicht 
dem Förderzweck entsprechen bewegliche Ausstattungsgegenstände (z.B. Möbel), die ledig-
lich zum Betrieb der Kindertageseinrichtung erforderlich sind.  
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Ausführliche Beschreibung der derzeitigen Situation vor Ort, der Maßnahme selbst und 
auf welche Weise diese der Neuschaffung von Betreuungsplätzen dient (bitte ggf. geson-
dertes Blatt beifügen): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Geplanter Maßnahmezeitraum (Beginn und Ende der Maßnahme angeben): 

Beginn: 

Ende/Fertigstellung: 

Hinweis: Die Fördermittel können nur für Maßnahmen verwendet werden die bis zum 30.06.2031 abge-
schlossen werden.  

 
Sollte die Maßnahme bereits in der Ausführung sein, geben Sie bitte den konkreten Vor-
habensbeginn an:  
(Förderfähig sind Maßnahmen, die in dem Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2028 begonnen wurden. Als 
Beginn gilt dabei der Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und 
Lieferungsvertrages.) 
 

 

 

Geben Sie bitte die Anzahl der neu zu schaffenden Betreuungsplätze an: 

 

Anzahl der Krippenplätze: 

Anzahl der Elementarplätze: 
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Die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahme wird bestätigt und die zuwendungs-

fähigen Gesamtinvestitionskosten festgesetzt auf: _____________ EUR  

 
Finanzierungsplan: 
 

Gesamtinvestitionskosten: € 

beantragte Kreismittel: € 

weitere beantragte Zuschüsse: 
(Bitte Art der Zuschüsse  benennen!) 

€ 

Eigenmittel: € 

Sonstiges: 
(Bitte  benennen!) 

€ 

 
Hinweis zur Förderung: Die Zuwendungshöhe beträgt bis zu 75 % für die Schaffung von Krippenplätzen 
(U3-Betreuung) und bis zu 37,5 % für die Schaffung von Elementarplätzen (Ü3-Betreuung bis zum 
Schuleintritt). 
 

Dem Antrag sind beizufügen: 

 eine Aufstellung nach DIN 276 in der 3. Gliederungsebene einschließlich der 
Bauzeichnungen bei Baumaßnahmen, 

 ggf. Kostenübersicht der Ausstattungsinvestitionen. 
 
 
Bankverbindung 
Bitte überweisen Sie die Zuschüsse auf folgendes Konto: 
 
Empfänger: 

 
Bank: 

 
IBAN: 

 

 

 
Es wird bestätigt, dass die Maßnahme auf keine kostengünstigere Weise durchgeführt 
werden kann. Entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurden zugrunde ge-
legt. Ebenfalls wird die Richtig- und Vollständigkeit der Angaben bestätigt. 
 
 
 
 

Datum  Unterschrift Antragsteller 
 
 

 
 

Hinweis: 
Es können ausschließlich vollständig ausgefüllte Anträge berücksichtigt werden (inkl. einer Kosten-
schätzung nach DIN 276 sowie ggf. die Vorlage des langfristigen Mietvertrages).  


